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Anleitung zum Ausfüllen der Arbeitszeiterfassung 
 
Stand: 12.11.2024 
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1 Vorbemerkungen 
Es gibt zwei Arbeitszeitlisten: In der Arbeitszeitliste für den SuE-Bereich (insbesondere für 
Erzieher*innen) wird nach „Arbeitszeit am Kind“ und Verfügungszeit unterschieden. Die andere 
ist ohne diese Unterscheidung bei der Arbeitszeit und somit insbesondere für Hausmeister*in-
nen, Pfarrsekretär*innen etc. gedacht. Die in dieser Anleitung enthaltenen Regelungen gelten 
grundsätzlich für beide Listen.  

 

2 Arbeitsblatt „Persönliche Daten“ 

 
 
Hier werden eingegeben:  

• Mitarbeiter: Name 
• Name des Kindergartens / der Einrichtung 
• Jahresurlaub: zustehender Jahresurlaub gem. § 32 AVO (ggfs. zzgl. zusätzliche Ur-

laubstage auf Grund Schwerbehinderung) 
• Resturlaub: Resturlaubstage aus dem Vorjahr 
• Std. Übertrag AK und VZ (Überstunden AK und VZ aus dem Vorjahr) 
• Gründonnerstag: Gemäß § 9 AVO erhalten Beschäftigte am Gründonnerstag ab 12 Uhr 

eine bezahlte Dienstbefreiung. Die Sollarbeitszeit an diesem Tag ist die Zeit vom ge-
wöhnlichen Dienstbeginn bis 12 Uhr. Wer also i.d.R. donnerstags um 7:15 Uhr beginnt, 
hat am Gründonnerstag eine Sollarbeitszeit von 4,75 Stunden. Wer i.d.R. donnerstags 
um 8 Uhr beginnt, hat eine Sollarbeitszeit von 4 Stunden.  

• Arbeitszeiten AK („Arbeitszeit mit den Kindern“) in den Monaten Januar bis Dezember 
und von Montag bis Freitag. Näheres im Abschnitt 2.1 Erfassung der „Soll-Arbeitszei-
ten“ 
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• Arbeitszeiten VZ („Vor- und Nachbereitungszeiten) in den Monaten Januar bis Dezem-
ber und von Montag bis Freitag. Hier werden die entsprechenden Soll-Zeiten laut 
Dienstplan eingetragen. Näheres im Abschnitt 2.1 Erfassung der „Soll-Arbeitszeiten“ 

• Falls eine Arbeitsverkürzung nach § 8 Abs. 2 AVO besteht, ist diese bei den Arbeitszei-
ten AK und/oder bei den Arbeitszeiten VZ entsprechend zu berücksichtigen. Es ist die 
tatsächlich zu erbringende Arbeitszeit zu erfassen. (Bei einer Erzieherin in Vollzeit mit 
Arbeitszeitverkürzung ist dann pro Tag 7,7 einzutragen (38,5:5) und nicht 7,8 (39:5).) 

• „Arbeitszeitverkürzung bis“: Falls eine Arbeitszeitverkürzung nach § 8 AVO besteht, 
kann hier das Datum eingetragen werden bis zu dem die Verkürzung besteht. (z.B. Im 
Mai 2024 wird das Kind einer Beschäftigen 12 Jahre alt. Somit entfällt zum 01.06.2024 
die Arbeitszeitverkürzung nach § 8 AVO und der 01.06.2024 kann hier eingetragen 
werden.) 

• Die Felder „Stichtag“, „Abteilung“ und „Vorgesetzter“ müssen nicht ausgefüllt werden. 
 
 

2.1 Erfassung der „Soll-Arbeitszeiten“ im Arbeitsblatt „Persönliche Daten“ 
Um die Sollarbeitszeiten zu erfassen, gibt es drei Varianten: 

• Variante A: Arbeitszeit ist dienstplanmäßig oder betrieblich festgelegt 
• Variante B: schwankende / nicht festgelegte Arbeitszeit 
• Variante C: Kombination aus A und B 

Sofern möglich, sollte Variante A gewählt werden. Eine Änderung der Varianten ist nur zu 
Beginn eines neuen Monats, mit Wirkung für die Zukunft möglich.  

2.1.1 Variante A: Arbeitszeit ist dienstplanmäßig oder betrieblich festgelegt 
Die Arbeitszeit wird an den einzelnen Wochentagen so erfasst, wie sie dienstplanmäßig oder 
betrieblich festgelegt sind. Die Festlegungen sind für eine gewisse Dauer getroffen. Änderun-
gen des Dienstplanes oder aus der betrieblichen Notwendigkeit heraus, sollten i.d.R. nur zu 
Monatsbeginn erfolgen.  

Beispiele: 

1. Erzieherin in Vollzeit 

Im Dienstplan sind sowohl die Arbeitszeit am Kind als auch die Verfügungszeiten festgelegt: 

 

 

 

2. Erzieherin in Teilzeit (20h Wochenstunden, arbeitet montags, dienstags, 
mittwochs und freitags) 

Dienstags und mittwochs jeweils 5 Stunden AK, montags und freitags je 3 Stunden AK und je 
2 VZ, donnerstags frei. 
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3. Beispiel: Hausmeister 

Ein Hausmeister mit 6 Wochenstunden. Mit ihm ist eine feste 2-Tage-Woche vereinbart: 
dienstags von 15:30h bis 18:30h und freitags von 14h bis 17h. 

 

Dieser Hausmeister hat 12 Urlaubstage im Jahr.  

 

2.1.2 Variante B: schwankende / nicht festgelegte Arbeitszeit 
Sofern die Arbeitszeit nicht bzw. nur schwer festzulegen ist, kann diese Variante gewählt wer-
den. Die Arbeitszeit kann dann gleichmäßig auf eine festgelegte Zahl von Wochenarbeitstagen 
aufgeteilt werden. 

 

4. Beispiel: Hausmeister 

Ein Hausmeister mit 6 Wochenstunden arbeitet zu unterschiedlichen Zeiten und an unter-
schiedlichen Tagen – je nach Bedarf, Absprache, Möglichkeit 

 

Dieser Hausmeister hat 30 Urlaubstage im Jahr. 

 

 

5. Beispiel Kiga-Leitung (Vollzeit) 

Da bei einer Kindergarten-Leitung in Vollzeit ein fester Dienstplan schwierig festzulegen sein 
kann, kann die Arbeitszeit gleichmäßig auf 5 Wochentage aufgeteilt werden. Auch auf die 
Unterscheidung zwischen AK und VZ kann im Einzelfall verzichtet werden. Pro Tag sind somit 
7,8 Stunden AK als Soll-Arbeitszeit einzutragen.  
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2.1.3 Variante C: Kombination aus A und B 
Auch eine Kombination aus Variante A und B ist vorstellbar (und zulässig):  

 
6. Beispiel: Erzieherin in Vollzeit  

Wie oben (Beispiel 1) ist die AK Kind festgelegt. Die VZ ist jedoch nicht festgelegt, sondern 
wird gleichmäßig auf alle 5 Wochentage verteilt 

 

 

3 Arbeitsblatt: Jahresübersicht 
Hier wird eine Übersicht erstellt pro Monat über die jeweiligen Soll-Stunden, Ist-Stunden, +/-
Stunden des laufenden Monats sowie die Urlaubstage. Eintragungen sind nicht vorzunehmen. 
 
 

4 Erfassung in den Arbeitsblättern „Einzelne Monate“ (Januar 
bis Dezember) 

4.1 Erfassung der täglichen Arbeitszeit 
Hier tragen Sie jeden Tag die entsprechende Arbeitszeit ein, d.h. wann Sie gekommen 
(„Kommt“) und wann Sie gegangen („Geht“) sind. Die AK- und VZ-Zeiten sind in Vormittag 
und Nachmittag getrennt, so dass Sie eine Mittagspause bzw. verschiedene VZ-Zeiten berück-
sichtigen können.  
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Bitte beachten Sie die Arbeitszeitregelungen, d.h. sobald die Arbeitszeit von 6 Stunden 
überschritten wird, müssen 30 Minuten Pause gemacht werden. (Arbeitszeiten von mehr als 
6 Stunden werden daher gekürzt!) Wer länger als 9 Stunden arbeitet, muss 45 Minuten Pause 
berücksichtigen. Dies ist eine gesetzliche Vorschrift (vgl. 4 ArbZG). 
 
Die Arbeitszeiten sind jeweils am Tage der Arbeitsleistung zu erfassen! 
 
 

4.2 Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen, Feiertage 
Sollten Sie Urlaub haben, machen Sie ein x in das entsprechende Kästchen. Bitte tragen Sie 
den Urlaub nur an Soll-Arbeitstagen ein. Sollten Sie „Krank“ / „arbeitsunfähig sein“, machen 
Sie ein x in das entsprechende Kästchen. An diesen Tagen entsteht dann keine Soll-Arbeitszeit. 
Feiertage sind bereits mit einem x gekennzeichnet, so dass an Feiertagen ebenfalls keine Soll-
Arbeitszeit entsteht.  
 
Sollte an einem Wochentag eine höhere Arbeitszeit vereinbart gewesen sein als die Soll-Ar-
beitszeit und sind Sie an diesem Tag dann krank werden, machen Sie bitte KEIN Kreuz bei 
„krank“, sondern tragen Sie bitte als Bemerkung „krank – AZ nach Dienstplan“ ein und bei den 
Arbeitszeiten die vereinbarte Arbeitszeit. Wer arbeitsunfähig erkrankt ist, wird so behandelt, 
wie wenn er / sie gearbeitet hätte.  
 
Beispiel 1: Mit einer Erzieherin, die normalerweise fünf Tage die Woche arbeitet, war verein-
bart, dass sie in einer Woche nur drei Tage arbeitet, an diesen drei Tagen jedoch mehr als 
üblich, um so die vereinbarte Wochenarbeitszeit zu erbringen. An diesen drei Tagen wird sie 
nun krank.  
 

 
Montag und Dienstag hätte Sie nicht arbeiten sollen, dafür mittwochs bis freitags mehr. Mitt-
woch bis Freitag ist sie nun krank. Mittwoch bis Freitag ist die vereinbarte d.h. gemäß Dienst-
plan vorgesehene Arbeitszeit einzutragen.  
 
 

4.3 Erfassen von Tagen mit Arbeitsbefreiung nach § 34 AVO 
An Tagen, an denen auf Grund einer „Arbeitsbefreiung bei vorübergehender Verhinderung“ 
gem. § 34 AVO keine Arbeit erbracht werden muss, ist eine IST-Arbeitszeit entsprechend der 
SOLL-Arbeitszeit einzutragen. In der Spalte „Bemerkungen“ ist hierauf hinzuweisen. 
 
Beispiel 2: Ein Tag Arbeitsbefreiung anlässlich 20-jährigem Dienstjubiläum 

 
 
Wichtig: An solchen Tagen entstehen weder „Minus“- noch „Plus-Stunden“ – das Feld 
„Diff.Tag“ muss leer sein. 
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4.4 Erfassung von Entlastungstagen / Regenerationstagen nach 21 d AVO 
(nur SuE) 

Die Erfassung der Entlastungstage / Regenerationstage erfolgt analog der Erfassung von Ta-
gen mit Arbeitsbefreiung (siehe vorherigen Abschnitt): Es ist eine IST-Arbeitszeit entsprechend 
der SOLL-Arbeitszeit einzutragen. In der Spalte „Bemerkungen“ ist hierauf hinzuweisen. 
 
Wichtig: An solchen Tagen entstehen weder „Minus“- noch „Plus-Stunden“ – das Feld 
„Diff.Tag“ muss leer sein. 
 

4.5 Erfassung von „Umwandlungstagen“ nach § 21d Abs. 5 / Abs. 5a AVO 
(nur SuE) 

Bitte achten Sie auf eine korrekte Erfassung in der Arbeitszeitliste. Nach Inanspruchnahme des 
Umwandlungstages ist die individuelle Dienstzeit als erbracht zu erfassen. Die „dienstplanmä-
ßige Arbeitszeit“ ist sowohl im Vordruck „Umwandlungstage Stufe 2: Beantragung“ zu erfas-
sen, als auch in der Arbeitszeitliste: 
 

 
Die „dienstplanmäßige Arbeitszeit“ hat der Summe des Feldes „Ist AK“ und des Feldes „IST 
VZ“ zu entsprechen. Im Beispiel sind dies die orange hinterlegten Felder: 6,5 und 1,25 Stun-
den. In Summe sind dies somit 7,75 Stunden bzw. 7 Stunden und 45 Minuten. (Die „dienst-
planmäßige Arbeitszeit kann der SOLL-Arbeitszeit entsprechen, muss aber nicht. Im Beispiel 
weicht die SOLL „AK“: 6,5h und SOLL „VZ“ 1,3h geringfügig von der „dienstplanmäßigen Ar-
beitszeit ab.)  

In der Spalte Bemerkungen ist „Umwandlungstag“ einzutragen. 

Diese 7 Stunden und 45 Minuten sind im oben genannten Vordruck unter C, wie folgt darge-
stellt einzutragen: 

 

Um den Wert dieser 7 Stunden und 45 Minuten wird die SuE-Zulage gekürzt. Diese 7,75 Stun-
den werden in der Arbeitszeitliste „gutgeschrieben“ und im Gegenzug bei den Entgeltzahlun-
gen abgezogen. Deshalb ist entscheidend, dass in der Arbeitszeitliste die Summe aus „Ist AK“ 
und „Ist VZ“ gleich dem Eintrag im Vordruck entspricht – in diesem Beispiel: 7 Stunden und 
45 Minuten.  
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4.6 Ermittlung der IST-Zeiten, Auszahlung von „Plusstunden“ 
Die Excel-Tabelle rechnet nun pro Tag Ihre IST-Arbeitszeit aus und zieht die Soll-Arbeitszeit 
ab. Das gleiche erfolgt bei den VZ-Zeiten. Die vorletzte Spalte errechnet nun die Differenz pro 
Tag und die letzte Spalte die Differenz des Monats. 
 
Ganz unten erfolgt eine Zusammenfassung: 

� Übertrag vom Vormonat untergliedert nach AK und VZ sowie deren Summe 
� Gesamtstunden des laufenden Monats (+/-) sowie Übertrag aus dem Vormonat (+/-), 

diese werden dann in Stunden und Minuten umgerechnet 
� „davon ausbezahlt“: Hier tragen Sie die Überstunden bzw. Mehrstunden ein, für die Sie 

bei der Verrechnungsstelle einen Antrag auf Auszahlung gestellt haben. Verwenden Sie 
hierfür den zur Verfügung gestellten Vordruck. Wichtig ist bei diesem Vordruck, dass 
Sie die jeweiligen Monate angeben, in denen die Überstunden entstanden sind. Dies 
ist wichtig für eine korrekte Abrechnung gegenüber der Sozialversicherung.  

 
BEISPIEL „davon ausbezahlt“ – Auszahlung von Mehrarbeit / Überstunden 
Eine Beschäftigte hat 47,30 „Plusstunden“, hiervon sollen Anfang Mai 40 Stunden zur Auszah-
lung gebracht werden. 24 Stunden sind im April entstanden und daher dem April zuzuordnen, 
16 Stunden im März. 
 
So sieht die Monatsübersicht dann zunächst aus: 

 
 
Die 40 Stunden, die ausbezahlt werden sollen, sind dann auf 25 Stunden AK Kinder und 
15 Stunden VZ aufzuteilen – dies sieht dann so aus: 
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Dieses Blatt ist ausgedruckt, zusammen mit dem Vordruck zur Auszahlung bei der 
VST einzureichen! 
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5 Sperren der Datei 
Damit nur Sie Zugriff zu der Arbeitszeitdatei haben, müssen Sie diese zwingend durch ein 
Passwort schützen. So richten Sie den Schutz ein: 

1. Ihre Arbeitszeitliste in Excel öffnen 
2. „Datei“ (ganz links in der Symbolleiste) anklicken 
3. „Arbeitsmappe schützen“ auswählen 
4. „mit Kennwort verschlüsseln“ auswählen 
5. Kennwort vergeben (und nicht vergessen) 
6. Kennwort wiederholen um Tippfehler auszuschließen 
7. Datei speichern 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


